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Bearbeitungshinweise  
 
 
• Nur auf besondere Vereinbarung (Eingabe) 
• bisher VBED 00519 
 
 
Beitragsfrei 
 
 
Anwendungsbereich 
FINH 
 
 
 
 
 
Klauseltext 
 
 
Malzvorräte von Brauereien - Klausel 1506 
 
 
Wenn der Versicherungsnehmer wegen eines Versicherungsfalles Ersatz in gleicher Art und Güte für 
selbst hergestellte Malzvorräte auf dem Markt beschaffen muss, um den ungestörten Weiterbetrieb seiner 
Brauerei zu ermöglichen, wird für den Versicherungswert der gesamten vom Schaden betroffenen und 
der gesamten vom Schaden nicht betroffenen Malzvorräte der Einkaufspreis am Tag des Schadens 
zugrunde gelegt. 




